
 

Sitzungsvorlage 
510/064/2015 

 
Amt/Abteilung: 

Jugendamt 

Datum: 15.09.2015 

Aktenzeichen: 

 

  

An: Datum der Beratung Zuständigkeit Abstimmungsergeb. 

   Stadtvorstand 28.09.2015 Vorberatung  N 

Jugendhilfeausschuss 06.10.2015 Entscheidung  Ö 

 

    

Betreff: 

 

Neufassung der Richtlinien für die Gewährung von Jugendpflegemitteln 

 

Beschlussvorschlag: 

Der Jugendhilfeausschuss stimmt den überarbeiteten Richtlinien für die Gewährung von 

Jugendpflegemitteln der Stadt Landau in der Pfalz zu. 

 

 

Begründung: 

Bei einer routinemäßigen Überprüfung von Zuschussanträgen der Jugendförderung wurde vom 

Rechnungsprüfungsamt angeregt, die Richtlinien für die Gewährung von Jugendpflegemitteln der 

Stadt Landau in der Pfalz zu überarbeiten. In einigen Punkten waren die Richtlinien nicht eindeutig 

formuliert und nicht rechtssicher. In enger Abstimmung von Jugendamt und Rechnungsprüfungsamt 

wurde diese Überarbeitung vorgenommen. Dabei wurde auch darauf geachtet, die formellen 

Voraussetzungen zur Förderung für die geförderten Vereine und Verbände zu vereinfachen. 

 

 

Auswirkung: 

 

Produktkonto: 3621.5599 

Haushaltsjahr: 2016 

Betrag:  

Über- oder außerplanmäßige Ausgaben: 

Mittelbedarf ist über die genehmigten Haushaltsansätze gedeckt: JaX/Nein 

 

Bei Investitionsmaßnahmen ist zusätzlich anzugeben: 

Mittelfreigabe ist beantragt: Ja /Nein  

 

Es handelt sich um eine förderfähige Maßnahme: Ja /Nein  

 

Sofern es sich um eine förderfähige Maßnahme handelt: 

Förderbescheid liegt vor: Ja /Nein  

Drittmittel, z.B. Förderhöhe und Kassenwirksamkeit entsprechen den veranschlagten 

Haushaltsansätzen und wirken nicht krediterhöhend: Ja /Nein  

 

Sonstige Anmerkungen: Keine finanziellen Auswirkungen  

 

Anlagen: 

 Richtlinien zum Zuschussantrag alt 

 Richtlinien zum Zuschussantrag neu 
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Beteiligtes Amt/Ämter: 

 

OB 

Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung 

 

 

Schlusszeichnung: 
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